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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 

gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse (im Folgenden „GMO-

Verordnung“) sind Vorschriften für Vermarktungsnormen im Sektor Obst und Gemüse sowie 

im Bananensektor festgelegt. Mit der Verordnung wird der Kommission außerdem die 

Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte betreffend Vermarktungsnormen für diese 

Sektoren zu erlassen. 

Mit diesem delegierten Rechtsakt sollen die bestehenden Verordnungen der Kommission über 

Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse sowie für Bananen an die Befugnisse der GMO-

Verordnung angepasst werden, die auf dem mit dem Vertrag von Lissabon eingeführten 

Rechtsrahmen für Befugnisübertragungen beruhen. Bei diesen Befugnisübertragungen handelt 

es sich zum Teil um delegierte Befugnisse und zum Teil um Durchführungsbefugnisse. Die 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission, die 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1333/2011 der Kommission und die Verordnung (EG) 

Nr. 1666/1999 der Kommission sollten daher aufgehoben und durch einen delegierten und 

einen Durchführungsrechtsakt gemäß den Artikeln 290 und 291 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ersetzt werden. 

Des Weiteren sollen mit diesem delegierten Rechtsakt die Ziele, insbesondere im Hinblick auf 

bessere Verbraucherinformationen und die Verringerung der Lebensmittelverschwendung, an 

die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ angepasst werden. Dies eröffnet auch die Möglichkeit, 

die Vorschriften zu modernisieren und zu vereinfachen, und zwar indem die 

Rechtsvorschriften für Obst und Gemüse mit denen für Bananen und getrocknete 

Weintrauben zusammengefasst und überholte Bestimmungen gestrichen werden.  

Mit diesem delegierten Rechtsakt werden außerdem die bestehenden Vermarktungsnormen im 

Einklang mit verschiedenen Änderungen der Qualitätsnormen der Wirtschaftskommission der 

Vereinten Nationen für Europa (UNECE) geändert. Um unnötige Handelshemmnisse zu 

verhindern, sollten insbesondere die speziellen Vermarktungsnormen für Erdbeeren an die 

UNECE-Normen angepasst werden. 

Die Annahme dieses delegierten Rechtsakts hat keine finanziellen Auswirkungen. 

2. KONSULTATIONEN VOR ERLASS DES RECHTSAKTS 

Im Rahmen der mit der GMO-Verordnung eingesetzten Sachverständigengruppe für die 

Agrarmärkte fanden am 23. September 2022, am 26. Oktober 2022, am 22. November 2022, 

am 24. Januar 2023 und am 24. März 2023 Konsultationen unter Beteiligung von 

Sachverständigen aus allen 27 Mitgliedstaaten statt, insbesondere zu Aspekten, die unter die 

Verordnung über die einheitliche GMO (Abschnitt Gartenbauerzeugnisse) fallen.  

In diesen Sitzungen stellten die Kommissionsdienststellen Änderungsfassungen der Texte vor, 

in denen den Bemerkungen und Kommentaren Rechnung getragen wurde, die während den 

vorherigen Sitzungen vorgebracht oder den Kommissionsdienststellen schriftlich übermittelt 

wurden. Sachverständige des Europäischen Parlaments konnten als Beobachter an den 

Sitzungen teilnehmen.  

Interessenträger hatten die Gelegenheit, die verschiedenen Fassungen des Entwurfs der 

delegierten Verordnung zu bewerten, da diese im Register der Sachverständigengruppen der 
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Kommission veröffentlicht wurden. Die auf dieser Grundlage eingegangenen Stellungnahmen 

wurden soweit wie möglich berücksichtigt. 

Es gingen auch während der allgemeinen öffentlichen Konsultation, bei der der Entwurf der 

delegierten Verordnung vom 21.4.2023 bis 19.5.2023 auf dem Portal „Bessere Rechtsetzung“ 

zugänglich war, Stellungnahmen ein, die berücksichtigt wurden.  

Es gingen Rückmeldungen von 41 Interessenträgern ein, die Unternehmen, 

Wirtschaftsverbände, Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften vertreten. Die 

meisten Rückmeldungen (66 %) kamen aus zwei Mitgliedstaaten. Sie betreffen meistens die 

Verpflichtung zur Angabe des Ursprungslands auf dem Etikett. Mehrere Beiträge 

(mehrheitlich von Händlern und Verarbeitungsbetrieben aus einem Mitgliedstaat) weisen auf 

die Herausforderungen hin, die sich aus der Bestimmung für Erzeugnisse der vierten 

Kategorie ergeben, wobei die Kosten und der Aufwand für die Umstellung der 

Marktteilnehmer hervorgehoben werden. In diesen Beiträgen scheint nicht berücksichtigt 

worden zu sein, dass die Verpflichtung zur Angabe des Ursprungslands für Erzeugnisse der 

vierten Kategorie mit der geltenden Verordnung (EU) Nr. 543/2011 eingeführt wurde und der 

Entwurf der delegierten Verordnung lediglich – wie von den Mitgliedstaaten gefordert – die 

einschlägige Rechtsvorschrift und die Definition der Erzeugnisse klärt. In den meisten 

Rückmeldungen wurde argumentiert, dass die neue Fassung verhindere, Obst und Gemüse, 

das nicht den Vermarktungsnormen entspricht, zu verwenden, was mehr 

Lebensmittelverschwendung bedeuten könnte. In anderen Rückmeldungen, insbesondere von 

Erzeugern und Verbraucherverbänden, wird die Verpflichtung zur Angabe des 

Ursprungslands begrüßt, und einige fordern eine Ausweitung der Verpflichtung, um 

Verbrauchern ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Kommission ist der 

Ansicht, der Entwurf schaffe einen angemessenen Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, 

Verbraucher in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und den 

Herausforderungen für einige Betreiber, sich anzupassen. Um letzteres zu erleichtern, sieht 

der Entwurf einen ausreichend langen Zeitraum für die Anwendung der neuen Vorschriften 

(bis zum 1. Januar 2025) vor. Aufgrund der Rückmeldungen bezüglich des Risikos der 

Lebensmittelverschwendung wurde der Entwurf geändert, um klarzustellen, dass Erzeugnisse 

der vierten Kategorie von der Vereinfachung für Mischungen verschiedener Erzeugnisse und 

Arten von Erzeugnissen profitieren können, und um die für diese Zubereitungen verwendeten 

frischen Erzeugnisse von der Einhaltung der Vermarktungsnormen auszunehmen. Es wurde 

außerdem präzisiert, dass die Erzeugnisse der vierten Kategorie außer der Verpflichtung zur 

Angabe des Ursprungs keiner anderen allgemeinen oder speziellen Vermarktungsnorm 

unterliegen. Andere Rückmeldungen von gemeinnützigen Einrichtungen betrafen die 

Ausnahme von gespendetem Obst und Gemüse von der Vermarktungsnorm. Der Vorschlag 

sieht bereits eine Ausnahme von den meisten Anforderungen vor, mit Ausnahme von wenigen 

Elementen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Qualität der gespendeten 

Erzeugnisse nicht übermäßig gemindert ist. Eine weitere nach einigen Rückmeldungen 

vorgenommene Änderung betrifft eine weitere Vereinfachung der Vermarktungsnorm für 

Bananen, die in klimatisch benachteiligten Gebieten erzeugt werden.  

Die WTO-Partner wurden auch informiert. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Der vorliegende delegierte Rechtsakt stützt sich auf Artikel 75 Absatz 2, Artikel 76 Absatz 4 

und Artikel 89 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013. 

Der delegierte Rechtsakt ergänzt die GMO-Verordnung, indem die derzeit in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission, der 
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Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1333/2011 der Kommission und der Verordnung (EG) 

Nr. 1666/1999 der Kommission enthaltenen Vorschriften über Vermarktungsnormen 

zusammengeführt und geändert werden, diese Vorschriften an die Strategie „Vom Hof auf 

den Tisch“ angepasst, die spezielle Vermarktungsnorm für Erdbeeren geändert und die 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission, die 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1333/2011 der Kommission und die Verordnung (EG) 

Nr. 1666/1999 der Kommission aufgehoben werden. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 17.8.2023 

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für den Sektor Obst und Gemüse, 

bestimmte Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse und den Bananensektor, 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1666/1999 der Kommission und der 

Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 543/2011 und (EU) Nr. 1333/2011 der 

Kommission 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 

(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates1, insbesondere auf Artikel 75 

Absatz 2, Artikel 76 Absatz 4 und Artikel 89, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 wurde eine gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte errichtet, die unter anderem die Sektoren Obst und Gemüse sowie 

Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse und den Bananensektor umfasst. Mit 

der Verordnung wurde der Kommission außerdem die Befugnis übertragen, delegierte 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte betreffend Vermarktungsnormen für diese 

Sektoren oder Erzeugnisse zu erlassen.  

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission2 enthält 

ausführliche Bestimmungen für die Sektoren Obst und Gemüse und 

Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse, mit denen Vermarktungsnormen für 

frisches Obst und Gemüse sowie detaillierte Bestimmungen für die Kontrollen auf 

Konformität mit den Vermarktungsnormen festgelegt werden. In der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1333/2011 der Kommission3 sind 

Vermarktungsnormen für Bananen, Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung 

dieser Vermarktungsnormen und Anforderungen an Mitteilungen im Bananensektor 

festgesetzt. Die Verordnung (EG) Nr. 1666/1999 der Kommission4 enthält 

                                                 
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
2 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und 

Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. L 157 vom 15.6.2011, S. 1). 
3 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1333/2011 der Kommission vom 19. Dezember 2011 zur 

Festsetzung von Vermarktungsnormen für Bananen, von Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung 

dieser Vermarktungsnormen und von Anforderungen an Mitteilungen im Bananensektor (ABl. L 336 

vom 20.12.2011, S. 23). 
4 Verordnung (EG) Nr. 1666/1999 der Kommission vom 28. Juli 1999 mit Durchführungsbestimmungen 

zur Festlegung der bei der Vermarktung von getrockneten Weintrauben bestimmter Sorten zu stellenden 

Mindestanforderungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates (ABl. L 197 vom 29.7.1999, 

S. 32).  
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Durchführungsbestimmungen zur Festlegung der bei der Vermarktung von 

getrockneten Weintrauben bestimmter Sorten zu stellenden Mindestanforderungen. 

Diese Verordnungen wurden auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 

des Europäischen Parlaments und des Rates5 erlassen. Die Verordnung (EG) 

Nr. 1234/2007 wurde inzwischen durch die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 ersetzt, 

die Befugnisübertragungen auf der Grundlage des Rechtsrahmens für 

Befugnisübertragungen gemäß dem Vertrag von Lissabon enthält. 

(3) Um die Vorschriften für Vermarktungsnormen, für Konformitätskontrollen und für 

Mitteilungen für die genannten Sektoren zu harmonisieren und zu vereinfachen, um 

die aufgrund der bisherigen Erfahrungen angezeigten Änderungen aufzunehmen und 

um die Vorschriften an die mit der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 übertragenen 

Befugnisse anzugleichen, sollten sie in einer einzigen delegierten Verordnung und 

einer einzigen Durchführungsverordnung zusammengefasst werden und die 

Verordnungen (EG) Nr. 1666/1999 und (EU) Nr. 543/2011 sowie die 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1333/2011 sollten aufgehoben werden.  

(4) Gemäß Artikel 75 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 kann die Kommission Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse, für 

Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse bzw. für Bananen vorsehen. Gemäß 

Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 dürfen die Erzeugnisse des 

Sektors Obst und Gemüse, die frisch an den Verbraucher verkauft werden sollen, nur 

in Verkehr gebracht werden, wenn sie in einwandfreiem Zustand, unverfälscht und 

von vermarktbarer Qualität sind und das Ursprungsland angegeben ist. Um die 

Durchführung dieser Bestimmung zu harmonisieren, empfiehlt es sich, diesbezüglich 

ausführliche Angaben zu machen und eine allgemeine Vermarktungsnorm für alles 

frische Obst und Gemüse vorzusehen.  

(5) Für Obst und Gemüse, das der Anwendung von Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013 unterliegt, sollten auf der Grundlage einer Bewertung ihrer 

Relevanz spezielle Vermarktungsnormen beibehalten werden, wobei insbesondere die 

Erzeugnisse zu berücksichtigen sind, die gemäß den Daten der Eurostat-

Referenzdatenbank für detaillierte Statistiken über den internationalen Warenverkehr, 

Comext, weiterhin wertmäßig am meisten gehandelt werden. 

(6) Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse sowie reife Bananen fallen weder 

unter Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 noch unter eine 

spezielle Vermarktungsnorm. Die Ursprungskennzeichnung ist für die Verbraucher 

jedoch relevant und erforderlich, und zwar im Zusammenhang mit der Mitteilung der 

Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel „Vom Hof auf den Tisch – eine 

Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem“6 (im 

Folgenden „Strategie ‚Vom Hof auf den Tisch‘“), die auch darauf abzielt, die 

Verbraucher in die Lage zu versetzen, sich sachkundig für nachhaltige Lebensmittel zu 

entscheiden, und sollte daher auch für solche Erzeugnisse verbindlich sein, die nach 

einfachen Vorgängen wie Trocknung oder Reifung für den direkten Verzehr bestimmt 

sind.  

                                                 
5 Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation 

der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1). 
6 COM(2020) 381 final. 
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(7) Angesichts der vielen verschiedenen in der Union vermarkteten Bananensorten und 

der Vermarktungspraktiken sollten für unreife grüne Bananen Mindestnormen 

eingehalten werden. Es ist jedoch angezeigt, die Vermarktungsnorm für Bananen an 

den Codex Alimentarius anzugleichen und auf weitere Sorten auszuweiten, um 

unnötige Handelshemmnisse zu vermeiden. Um Lebensmittelverschwendung und -

verluste im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ zu verringern, 

insbesondere durch eine größere Flexibilität bei der Portionierung, ist es angebracht, 

die im Codex Alimentarius festgelegten Mindestmengen von vier Fingern pro Hand 

oder Cluster nicht zu übernehmen. Im Hinblick auf die verfolgten Ziele sollte es den 

Mitgliedstaaten, die Bananen erzeugen, gestattet sein, in ihrem Hoheitsgebiet nationale 

Normen auf ihre eigene Erzeugung anzuwenden, sofern diese nicht im Widerspruch zu 

den Unionsnormen stehen und den freien Verkehr von Bananen in der Union nicht 

beeinträchtigen.  

(8) Es sollte berücksichtigt werden, dass die klimatischen Faktoren auf Madeira, den 

Azoren, in der Algarve, auf den Kanarischen Inseln, auf Kreta, in Lakonien und auf 

Zypern die Erzeugungsbedingungen erschweren. Bestimmte in diesen geografischen 

Gebieten erzeugte Bananen entwickeln sich infolgedessen nicht bis zu der in der 

internationalen Norm festgelegten Mindestlänge. In diesen Fällen sollten solche 

Bananen vermarktet werden dürfen. 

(9) Sind spezielle Vermarktungsnormen für einzelne Erzeugnisse festzulegen, so sollten 

diese Normen – um unnötige Handelshemmnisse zu vermeiden – denjenigen 

entsprechen, die von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 

(UNECE) festgelegt worden sind. Wurde für ein bestimmtes Erzeugnis keine spezielle 

Vermarktungsnorm auf EU-Ebene erlassen, so sollte das Erzeugnis als der 

allgemeinen Vermarktungsnorm entsprechend gelten, wenn der Besitzer nachweisen 

kann, dass es einer von der UNECE festgelegten Norm entspricht. 

(10) Um der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und den Interessen der Verbraucher 

Rechnung zu tragen, sollten in den Vermarktungsnormen für alle Sektoren, für die 

diese Verordnung gilt, die hohen Qualitätsanforderungen beibehalten werden, die 

international anerkannt sind, während gleichzeitig alternative Verwendungen gefördert 

werden sollten, um Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung bei 

Nichteinhaltung der Norm zu vermeiden. Dies sollte für alle Erzeugnisse gelten, die 

nicht den Anforderungen der Klasse II der UNECE-Vermarktungsnormen 

entsprechen, aber noch genießbar sind. Ausnahmen von den Vermarktungsnormen 

sollten daher für bestimmte Erzeugnisse gewährt werden, die zur Verarbeitung 

bestimmt sind oder die vom Erzeuger direkt an die Verbraucher verkauft werden. 

(11) Bestimmte Obst- und Gemüseerzeugnisse können Merkmale aufweisen, die nicht den 

geltenden Vermarktungsnormen entsprechen. Ein traditioneller Anbau und lokaler 

Verbrauch der betreffenden Erzeugnisse kann aber dennoch gängig sein. Um 

sicherzustellen, dass Erzeugnisse, die von örtlichen Gemeinschaften als 

verzehrtauglich angesehen werden, aber nicht den Vermarktungsnormen der Union 

entsprechen, vor Ort vermarktet werden können, sollten diese Erzeugnisse von den 

Vermarktungsnormen der Union ausgenommen werden, es sei denn, diese Ausnahme 

ist geeignet, den Wettbewerb in einem wesentlichen Teil des Binnenmarkts zu 

verhindern oder zu verfälschen oder den freien Handel oder die Verwirklichung eines 

der Ziele des Artikels 39 AEUV zu gefährden. 

(12) Mehrere Obst- und Gemüseerzeugnisse dürfen von den Vermarktungsnormen 

abweichen, um den Verwaltungsaufwand sowohl für die Händler als auch für die 
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Behörden, die die Kontrollen gemäß Artikel 76 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 durchführen, zu verringern. Nichtsdestotrotz ist die 

Ursprungskennzeichnung für die Verbraucher erforderlich, und im Einklang mit der 

politischen Ausrichtung der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sollte die Angabe des 

Ursprungslands für solche Erzeugnisse verpflichtend sein, damit die Verbraucher eine 

fundierte Kaufentscheidung treffen können. 

(13) Die Vermarktungsnormen für Erzeugnisse, die gespendet werden sollen, sollten 

vereinfacht werden, um den Verwaltungsaufwand für die Händler zu verringern, ohne 

dass dies Auswirkungen auf die Qualität hat. Sofern das Erzeugnis eindeutig als 

Spende gekennzeichnet ist, sollten andere Kennzeichnungen fakultativ sein. Um den 

Empfänger der Spende zu schützen, sollte das Erzeugnis jedoch der allgemeinen 

Vermarktungsnorm in Bezug auf die Qualität entsprechen. 

(14) Um zu gewährleisten, dass Kontrollen ordnungsgemäß und wirksam durchgeführt 

werden können, sollten die nicht für die Verbraucher bestimmten Rechnungen und 

Begleitpapiere bestimmte Basisinformationen auf der Grundlage der 

Vermarktungsnormen enthalten.   

(15) Von den Vermarktungsnormen vorgegebene Angaben sollten auf der Verpackung 

und/oder dem Etikett deutlich sichtbar sein. Um Betrug und die Irreführung der 

Verbraucher zu verhindern, sollten die in den Vermarktungsnormen vorgegebenen 

Angaben vor dem Kauf für den Verbraucher verfügbar sein; dies gilt auch für den 

Fernabsatz, bei dem die Erfahrung gezeigt hat, dass Betrugsrisiken bestehen und der 

durch die Normen gewährte Verbraucherschutz möglicherweise umgangen wird. 

(16) Um eine Irreführung der Verbraucher in Bezug auf die Klasse zu vermeiden, sollten 

die auf der Ebene des Einzelhandels vorgeschriebenen Angaben keine Begriffe wie 

„ausgezeichnet“, „premium“ oder ähnliche Formulierungen enthalten, die für die 

Definition der tatsächlichen Qualität des Erzeugnisses nicht geregelt sind, ungeachtet 

der Möglichkeit, andere Angaben wie „Lufttransport“ oder ähnliche sachliche 

Angaben zu machen, die den Verbraucher nicht irreführen. 

(17) Um die Irreführung der Verbraucher in Bezug auf den Ursprung der Erzeugnisse zu 

vermeiden, sollte die Angabe des Ursprungslands besser sichtbar sein als die Angabe 

des Landes des Verpackers. 

(18) Verkaufsverpackungen, die Mischungen verschiedener Erzeugnisse oder Arten von 

Erzeugnissen enthalten, die unter diese Verordnung fallen, finden auf dem Markt 

infolge der wachsenden Verbrauchernachfrage mehr und mehr Verbreitung. Aus 

Gründen der Lauterkeit des Handels ist es erforderlich, dass in ein und demselben 

Packstück verkaufte Erzeugnisse oder Arten von Erzeugnissen von gleicher Qualität 

sind. Diese Einheitlichkeit kann bei Erzeugnissen, für die es keine EU-Normen gibt, 

durch Anwendung der allgemeinen Bestimmungen sichergestellt werden. Für 

Mischungen aus verschiedenen Erzeugnissen oder Arten von Erzeugnissen in ein und 

demselben Packstück sollten daher Etikettierungsvorschriften festgelegt werden. Sie 

sollten weniger streng sein als die in den Vermarktungsnormen festgelegten 

Vorschriften, da die Kennzeichnung von Mischungen aufwendiger ist und die 

Anwendung der Vorschriften die Vermarktung dieser Erzeugnisse behindern könnte. 

(19) Einfuhren von Obst und Gemüse aus Drittländern müssen den Vermarktungsnormen 

oder gleichwertigen Normen genügen. Daher sollten Bedingungen erlassen werden, 

unter denen davon ausgegangen wird, dass eingeführte Erzeugnisse im Hinblick auf 

die Vermarktungsnormen der Union ein gleichwertiges Niveau bieten. 
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(20) Um den Marktteilnehmern und den nationalen Verwaltungen ausreichend Zeit zu 

geben, sich an die mit dieser Verordnung eingeführten Änderungen anzupassen, sollte 

die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2025 gelten. 

(21) Angesichts des inhaltlichen Zusammenhangs zwischen den mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 übertragenen Befugnissen in Bezug auf die Vorschriften über 

Vermarktungsnormen, die Mindestqualitätsanforderungen für Erzeugnisse des Sektors 

Obst und Gemüses und die Konformität eingeführter Erzeugnisse mit den 

Vermarktungsnormen der Union sollten diese Vorschriften in demselben delegierten 

Rechtsakt festgelegt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Einleitende Bestimmungen 

Artikel 1  

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zur Ergänzung der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Vermarktungsnormen gemäß Artikel 75 Absatz 1 der 

genannten Verordnung, der Mindestanforderungen gemäß Artikel 76 der genannten 

Verordnung für die Vermarktung von Erzeugnissen des Sektors Obst und Gemüse, 

die frisch an den Verbraucher verkauft werden sollen, und der Konformität 

eingeführter Erzeugnisse mit den Vermarktungsnormen der Union gemäß Artikel 89 

der genannten Verordnung. 

(2) Diese Verordnung gilt für folgende Sektoren und Erzeugnisse: 

a) Sektor Obst und Gemüse gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe i der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, 

b) getrocknete Früchte der KN-Codes 0804 20 90, 0806 20 und ex 0813 gemäß 

Anhang I Teil X der genannten Verordnung,  

c) Bananen des KN-Codes 0803 90 10 gemäß Anhang I Teil XI der genannten 

Verordnung. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung ist das Ursprungsland von Erzeugnissen gemäß 

Artikel 60 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates7 zu bestimmen. 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 

Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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KAPITEL II  

Vermarktungsnormen  

Artikel 2  

Allgemeine Vermarktungsnorm für Obst und Gemüse gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a 

(1) Die Anforderungen aus Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

bilden die allgemeine Vermarktungsnorm für Obst und Gemüse gemäß Artikel 1 

Absatz 2 Buchstabe a. 

Obst und Gemüse gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a muss dieser allgemeinen 

Vermarktungsnorm entsprechen, es sei denn, es unterliegt einer speziellen 

Vermarktungsnorm.  

Die Einzelheiten der allgemeinen Vermarktungsnorm sind in Anhang I Teil A der 

vorliegenden Verordnung aufgeführt.  

(2) Kann der Besitzer von Obst und Gemüse gemäß Absatz 1 nachweisen, dass die 

Erzeugnisse einer von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 

Europa (UNECE) festgelegten geltenden Norm entsprechen, so gelten sie als der 

allgemeinen Vermarktungsnorm gemäß Absatz 1 entsprechend.  

(3) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet „Besitzer“ jede natürliche oder juristische 

Person, die im materiellen Besitz der betreffenden Erzeugnisse ist oder sie zum 

Verkauf im Fernabsatz oder auf digitalem Weg anbietet. 

Artikel 3  

Ursprungsangabe für bestimmte Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse sowie reife 

Bananen 

Die folgenden Erzeugnisse müssen mit der Angabe des Ursprungslands versehen sein: 

a) getrocknete Früchte des KN-Codes ex 0813 gemäß Anhang I Teil X der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, 

b) getrocknete Feigen des KN-Codes 0804 20 90, 

c) getrocknete Weintrauben des KN-Codes 0806 20, 

d) reife Bananen des KN-Codes 0803 90 10 und im Hoheitsgebiet der Union 

gereifte Bananen. 

 

Artikel 4  

Spezielle Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse sowie für Bananen 

(1) Die folgenden Erzeugnisse oder Sektoren müssen den speziellen 

Vermarktungsnormen gemäß Anhang I Teil B entsprechen: 

a) Äpfel, 

b) Zitrusfrüchte, 

c) Kiwis, 

d) Salate, krause Endivie und Eskariol, 
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e) Pfirsiche und Nektarinen, 

f) Birnen, 

g) Erdbeeren, 

h) Gemüsepaprika, 

i) Tafeltrauben, 

j) Tomaten/Paradeiser, 

k) Bananen. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe k gilt Folgendes:  

a) Die spezielle Vermarktungsnorm für den Bananensektor ist in Anhang I Teil B 

Teil 11 für Bananen der in der Anlage des Anhangs aufgeführten Sorten mit 

Ausnahme von für die Verarbeitung bestimmten Bananen festgelegt. Diese 

Vermarktungsnorm gilt für Bananen mit Ursprung in Drittländern auf der Stufe 

der Abfertigung zum freien Verkehr, für Bananen mit Ursprung in der Union 

auf der Stufe der ersten Entladung in der Union bzw. für Bananen, die in der 

Anbauregion im Frischzustand an den Verbraucher geliefert werden, ab 

Packstation.  

b) Die unter Buchstabe a genannte spezielle Vermarktungsnorm steht der 

Anwendung einzelstaatlicher Bestimmungen auf nachgeordneten 

Vermarktungsstufen nicht entgegen, soweit diese 

i) den freien Verkehr von Bananen mit Ursprung in Drittländern oder 

anderen Regionen der Union, die der in Unterabsatz 1 genannten 

Vermarktungsnorm entsprechen, nicht beeinträchtigen und 

ii)  nicht mit der Vermarktungsnorm gemäß Unterabsatz 1 unvereinbar 

sind. 

Artikel 5  

Ausnahmen und Befreiungen von der Anwendung der Vermarktungsnormen 

(1) Abweichend von Artikel 76 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

a) müssen die folgenden Erzeugnisse nicht den Vermarktungsnormen 

entsprechen: 

i) Erzeugnisse, die deutlich die Angabe „zur Verarbeitung bestimmt“ oder 

„zur Tierfütterung bestimmt“ oder eine synonyme Angabe tragen und 

– zur industriellen Verarbeitung bestimmt sind oder 

– im Einzelhandel für den persönlichen Bedarf der Verbraucher 

angeboten werden und zur Verarbeitung durch den Verbraucher 

bestimmt sind oder 

– für die Zubereitung von Erzeugnissen gemäß Buchstabe b 

Ziffer xvii dieses Absatzes bestimmt sind oder  

– zur Tierfütterung oder einem nicht der Ernährung dienenden Zweck 

bestimmt sind, 

ii) Erzeugnisse, die vom Erzeuger in seinem Betrieb direkt an die 

Verbraucher für deren persönlichen Bedarf oder innerhalb eines von der 
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zuständigen Behörde festgelegten Erzeugungsgebiets verkauft werden, und 

zwar 

– auf einem lokalen Markt an einem nur den Erzeugern 

vorbehaltenen Ort oder 

– per Direktlieferung, 

iii) Erzeugnisse, die als essbare Sprossen vermarktet werden, die aus 

gekeimten Samen von Pflanzen bestehen und als Obst und Gemüse gemäß 

Anhang I Teil IX der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 eingestuft sind, 

iv) Erzeugnisse eines bestimmten Gebiets, die vom Einzelhandel dieses 

Gebiets im Falle eines etablierten traditionellen örtlichen Verbrauchs oder in 

hinreichend begründeten Ausnahmefällen unter den in Absatz 4 dieses Artikels 

festgelegten Bedingungen verkauft werden, 

b) müssen die folgenden Erzeugnisse der Vermarktungsnorm nur in Bezug auf die 

Angabe des Ursprungslands gemäß Artikel 76 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 entsprechen: 

i) nicht gezüchtete Pilze des KN-Codes ex 0709 51 bis ex 0709 56 und 

0709 59, 

ii) Kapern des KN-Codes 0709 99 40, 

iii) bittere Mandeln des KN-Codes 0802 11 10, 

iv) Mandeln ohne Schale des KN-Codes 0802 12, 

v) Haselnüsse ohne Schale des KN-Codes 0802 22, 

vi) Walnüsse ohne Schale des KN-Codes 0802 32, 

vii) Pistazien ohne Schale des KN-Codes 0802 52, 

viii) Macadamia-Nüsse ohne Schale des KN-Codes 0802 62, 

ix) Pinienkerne des KN-Codes 0802 92, 

x) Pekan-(Hickory-)Nüsse des KN-Codes 0802 99 10, 

xi) andere Schalenfrüchte des KN-Codes 0802 99 90, 

xii) getrocknete Mehlbananen des KN-Codes 0803 10 90, 

xiii) getrocknete Zitrusfrüchte des KN-Codes ex 0805, 

xiv) Mischungen von tropischen Nüssen des KN-Codes 0813 50 31, 

xv) Mischungen von anderen Schalenfrüchten des KN-Codes 0813 50 39, 

xvi) Safran des KN-Codes 0910 20, 

xvii) Erzeugnisse, die als Obst und Gemüse eingestuft und in Anhang I 

Teil IX der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführt sind, die einer 

Zubereitung unterzogen wurden, die über das in der geltenden spezifischen 

UNECE-Norm angegebene Zuschneiden hinausgeht, oder die im Sinne der 

allgemeinen Vermarktungsnorm nicht unversehrt sind und zum unmittelbaren 

Verzehr in frischem oder gekochtem Zustand zubereitet wurden, 

c) müssen für Spenden vorgesehene Erzeugnisse, die nicht im Rahmen von 

Vereinbarungen und Beschlüssen gemäß Artikel 222 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 kostenlos verteilt werden oder die im Rahmen operationeller 
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Programme gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) 2021/2115 des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 unterstützt werden und die unter die 

vorliegende Verordnung fallen, der allgemeinen Vermarktungsnorm 

entsprechen, mit Ausnahme der Kennzeichnungsvorschriften, sofern sie 

deutlich mit dem Hinweis „Lebensmittelspende“ oder einer gleichwertigen 

Kennzeichnung versehen sind.  

(2) Abweichend von Artikel 76 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

müssen die folgenden Erzeugnisse den Vermarktungsnormen innerhalb eines vom 

betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Erzeugungsgebiets nicht entsprechen, auch 

wenn es sich bei dem von den betreffenden Mitgliedstaaten festgelegten 

Erzeugungsgebiet um ein länderübergreifendes Erzeugungsgebiet handelt: 

a) Erzeugnisse, die vom Erzeuger an Aufbereitungs-, Verpackungs- oder 

Lagerungsstellen verkauft oder geliefert oder vom Betrieb des Erzeugers zu 

diesen Zentren verbracht werden,   

b) Erzeugnisse, die von Lagereinrichtungen zu Aufbereitungs- und Packstellen 

verbracht werden,  

c) Erzeugnisse, die ihren Ursprung in der EU haben und aufgrund von Umständen 

„höherer Gewalt“9 nicht den in dieser Verordnung festgelegten 

Vermarktungsnormen entsprechen, sodass die Mitgliedstaaten beschließen 

können, dass die Erzeugnisse in ihrem Hoheitsgebiet unter den von ihnen 

festgelegten Bedingungen vermarktet werden dürfen. 

(3) Um die in Absatz 1 Buchstabe a Ziffern i und ii und Buchstabe c sowie Absatz 2 

vorgesehenen Ausnahmeregelungen anzuwenden, müssen Händler bei der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats glaubhaft nachweisen, dass die betreffenden 

Erzeugnisse die in den genannten Absätzen festgelegten Bedingungen, insbesondere 

hinsichtlich ihres Bestimmungszwecks, erfüllen. 

(4) Händler dürfen die Ausnahmeregelung gemäß Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv nur 

anwenden, wenn die Mitgliedstaaten zuvor Vorschriften zur Befreiung solcher 

Erzeugnisse erlassen haben. Diese Vorschriften dürfen nicht geeignet sein, den 

Wettbewerb in einem wesentlichen Teil des Binnenmarkts zu verhindern oder zu 

verzerren, die Freiheit des Handels beeinträchtigen oder die Verwirklichung eines 

der Ziele des Artikels 39 AEUV zu gefährden. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission die hierzu erlassenen Vorschriften umgehend mit. Die Kommission 

unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten über jede Mitteilung solcher Vorschriften. 

(5) Die Mitteilungen gemäß Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 4 erfolgen im Einklang 

mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1183 der Kommission10. 

                                                 
8 Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit 

Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 

und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu 

finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, S. 1). 
9 Mitteilung der Kommission C(88) 1696 über den Begriff „höhere Gewalt“ im Landwirtschaftsrecht der 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. C 259 vom 5.10.1988, S. 10). 
10 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1183 der Kommission vom 20. April 2017 zur Ergänzung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1307/2013 und (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
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Artikel 6  

Angaben entlang der Lieferkette  

(1) Die in Anhang I festgelegten Kennzeichnungsangaben müssen auf einer Seite der 

Verpackung deutlich sichtbar und lesbar entweder unverwischbar aufgedruckt oder 

auf einem Etikett angebracht sein, das Bestandteil des Packstücks ist oder haltbar am 

Packstück befestigt ist, und dürfen nicht irreführend sein. 

(2) Bei in loser Schüttung beförderten Erzeugnissen, die direkt auf das Transportmittel 

verladen werden, müssen die Angaben gemäß Absatz 1 auf einem 

Warenbegleitpapier oder auf einem im Innern des Transportmittels sichtbar 

angebrachten Schild vermerkt sein. 

(3) Im Falle von Fernabsatzverträgen im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 

2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates11 müssen die Angaben, 

einschließlich der Angabe des einzigen Ursprungslands des Erzeugnisses, das zum 

Verkauf angeboten wird, vor Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sein.  

(4) Die Rechnungen und Begleitpapiere, ausgenommen Quittungen für den Verbraucher, 

müssen Name und Ursprungsland der Erzeugnisse sowie gegebenenfalls die Klasse, 

die Sorte oder den Handelstyp (nach den jeweiligen Anforderungen der speziellen 

Vermarktungsnorm) bzw. die Angabe enthalten, dass das Erzeugnis zur Verarbeitung 

bestimmt ist. 

(5) Die Möglichkeit, den regionalen oder lokalen Ursprung gemäß Anhang I Teil B 

anzugeben, lässt den Schutz bestimmter geografischer Angaben gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates12 

unberührt. 

Artikel 7  

Angaben auf der Einzelhandelsstufe 

(1) Im Einzelhandel müssen die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen 

Angaben leserlich und deutlich sichtbar sein. Die Erzeugnisse können zum Verkauf 

angeboten werden, sofern der Einzelhändler die Angaben betreffend das 

Ursprungsland und gegebenenfalls die Klasse und die Sorte oder den Handelstyp 

deutlich sichtbar, zusammenhängend und leserlich in einer Weise anzeigt, die den 

Verbraucher nicht irreführt.  

Zusätzliche Begriffe, die auf eine höhere/herausragende Qualität hindeuten, dürfen 

nicht angezeigt werden. Insbesondere darf das Etikett außer den in den 

Anforderungen für die Vermarktung gemäß Anhang I genannten Angaben keine 

Qualitätsbeschreibung enthalten. 

                                                                                                                                                         
Rates in Bezug auf die Übermittlung von Informationen und Dokumenten an die Kommission (ABl. 

L 171 vom 4.7.2017, S. 100). 
11 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die 

Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 

1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 

85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 

L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
12 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 

über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1).  
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Ist das Land des Verpackers und/oder des Absenders angegeben oder weist die 

angegebene Sorte auf einen Ort hin, so muss die Schrift der Angabe des 

Ursprungslands größer und sichtbarer sein als die, die für das Land des Verpackers 

und/oder Absenders und gegebenenfalls die Sorte verwendet wird.  

(2) Bei Erzeugnissen, die im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates13 vorverpackt sind, muss zusätzlich zu allen 

in den Vermarktungsnormen vorgeschriebenen Angaben gemäß den Bestimmungen 

der genannten Verordnung das Nettogewicht angegeben werden.  

Artikel 8  

Mischungen 

(1) Die Vermarktung von Verkaufspackungen mit einem Nettogewicht von bis zu 10 kg, 

die Mischungen verschiedener von dieser Verordnung abgedeckter Erzeugnisse oder 

Arten von Erzeugnissen enthalten, ist zulässig, sofern 

a) die Erzeugnisse und Arten von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer Qualität 

homogen sind und jedes Erzeugnis der jeweiligen speziellen 

Vermarktungsnorm oder, wenn es für ein bestimmtes Erzeugnis keine spezielle 

Vermarktungsnorm gibt, der allgemeinen Vermarktungsnorm entspricht, 

b) die Verpackung gemäß der vorliegenden Verordnung und den geltenden 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 gekennzeichnet ist und 

c) auszuschließen ist, dass die Verbraucher durch die Mischung von Erzeugnissen 

irregeführt werden. 

(2) Die Anforderungen von Absatz 1 Buchstabe a gelten nicht für in einer Mischung 

enthaltene Erzeugnisse, bei denen es sich nicht um Erzeugnisse des Sektors Obst und 

Gemüse, um getrocknetes Obst oder Erzeugnisse des Bananensektors gemäß 

Artikel 1 handelt. 

(3) Stammen die in einer Mischung aus verschiedenen Erzeugnissen oder Arten von 

Erzeugnissen, für die die vorliegende Verordnung gilt, enthaltenen Erzeugnisse aus 

mehr als einem Mitgliedstaat oder Drittland, so können die vollständigen Namen der 

Ursprungsländer je nach Fall durch eine der folgenden Angaben ersetzt werden: 

a) „EU“, 

b) „Nicht-EU“, 

c) „EU und Nicht-EU“. 

                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 

betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen 

(EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 

Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 

Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) 

Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18). 



 

DE 15  DE 

KAPITEL III 

Vermarktungsnormen im Zusammenhang mit eingeführten 

Erzeugnissen 

Artikel 9  

Bedingungen für die Annahme, dass eingeführte Erzeugnisse ein gleichwertiges 

Konformitätsniveau aufweisen 

(1) Die Kommission kann auf Antrag eines Drittlands für den Sektor gemäß Artikel 1 

Absatz 2 Buchstabe a bei Vermarktungsnormen die Konformitätskontrollen, die 

dieses Drittland vor der Einfuhr in die EU durchführt, anerkennen. 

(2) Die Anerkennung gemäß Absatz 1 kann für Drittländer erteilt werden, in denen die 

Vermarktungsnormen der Union oder zumindest gleichwertige Normen für die nach 

der Union ausgeführten Erzeugnisse im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/xxx [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 

Nummer von C(2023) 5449 einfügen]14 der Kommission eingehalten werden.  

(3) Die Anerkennung darf sich nur auf Ursprungserzeugnisse dieses Drittlands beziehen 

und kann auf bestimmte Erzeugnisse begrenzt sein. 

(4) Um die Anerkennung gemäß Absatz 1 zu erhalten, müssen die Kontrollstellen der 

Drittländer, die für die Kontrolle der Konformität mit den Vermarktungsnormen 

zuständig sind, 

a) amtliche Stellen oder von einer zuständigen Behörde des Drittlands amtlich 

anerkannte Stellen sein, 

b) ausreichende Sicherheiten bieten und über das notwendige Personal, die 

notwendige Ausrüstung und die notwendigen Räumlichkeiten verfügen, um 

diese Kontrollen nach den Verfahren gemäß Artikel 10 Absatz 1 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/xxxx [Amt für Veröffentlichungen: Bitte 

Nummer von C(2023) 5449 einfügen] oder gleichwertigen Verfahren 

durchzuführen. 

 

 

                                                 
14 Durchführungsverordnung (EU) 2023/xxxx der Kommission vom [...] zur Festlegung von Vorschriften 

für die Kontrollen auf Konformität mit den Vermarktungsnormen für den Sektor Obst und Gemüse, 

bestimmte Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse und den Bananensektor (ABl. L […] vom 

[…], S. […]) [Amt für Veröffentlichungen: Bitte Nummer, Datum und ABl.-Nr. von C(2023) 5449 

einfügen]. 
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KAPITEL IV 

Schlussbestimmungen 

Artikel 10  

Aufhebung 

Die Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 543/2011 und (EU) Nr. 1333/2011 sowie die 

Verordnung (EG) Nr. 1666/1999 werden aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung sowie die Durchführungsverordnung (EU) 2023/xxxx [Amt für 

Veröffentlichungen: Bitte Nummer von C(2023) 5449 einfügen] und sind entsprechend nach 

der Entsprechungstabelle in Anhang II der vorliegenden Verordnung zu lesen.  

 

 

Artikel 11  

Inkrafttreten und Geltungsbereich 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab 1. Januar 2025, mit Ausnahme von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c, der ab dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gilt. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17.8.2023 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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